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§ 12i Abs. 2 VO regelt die Lieferung von Grünstrom für Wasserstoffelektrolyseure auf zwei Arten: 

Zum einen besteht die Möglichkeit, Strom über einen Liefervertrag mit einem Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen zu beziehen, zum anderen durch eine Direktleitung ohne Durchleitung durch 

ein öffentliches Netz. An dieser Stelle muss auch eine Versorgung aus unternehmenseigenen 

oder -verbundenen Anlagen, die nicht ortsnah sind, die also zwingend in ein Netz einspeisen 

müssen, berücksichtigt werden. Eine Verlagerung der Lieferung bei Durchleitung durch Netze auf 

ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, wenn zwischen Erzeuger und Verbraucher 

unternehmerische Verbindungen, wie z.B. Personenidentität, Konzernstrukturen oder andere 

Kooperationen wie Pachtmodelle und Anteile an EE-Anlagenparks bestehen, erzeugt unnötige 

zusätzliche Kosten und reduziert die Wirtschaftlichkeit von Wasserstofferzeugungsanlagen. 
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http://www.vci.de/
http://www.ihre-chemie.de/
http://www.chemiehoch3.de/
https://www.linkedin.com/company/verband-der-chemischen-industrie-e-v--vci-
https://twitter.com/chemieverband
https://www.youtube.com/user/chemieverband
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